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WOHNHAUSANLAGE 

Sonnenweg 3-5 
3945 Hoheneich 

Wien, im März 2019 

Sehr geehrte Interessentin! 
Sehr geehrter Interessent! 

Mit Mitteln der Wohnbauförderung der NÖ. Landesregierung und Hypothekardarlehen sowie Eigenmitteln 
der Wohnungswerber wird von unserer Gesellschaft in Hoheneich, auf der Liegenschaft EZ 982 der 
KG Hoheneich eine Wohnhausanlage mit insgesamt 12 Reihenhäusern errichtet. 

Im 3.Bauabschnitt kommen 

4 geförderten Reihenhäuser mit Kaufoption 
und 8 PKW Abstellplätze im Freien 

zu Ausführung. 

Dieser Prospekt soll das Projekt erläutern sowie die notwendigen Entscheidungshilfen für Sie bringen. 

Für weitere Informationen und persönliche Beratung stehen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft 
  Schönere Zukunft 

Gesellschaft m.b.H. 



 
 
Die Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft Ges.m.b.H. stellt sich vor: 
 
 
 
Gründung:  Die Gesellschaft wurde am 4. Jänner 1952 gegründet und im Firmenbuch des 

Handelsgerichtes St. Pölten – unter der Zahl 79932y – eingetragen. 
 
 
Geschäftsführung: Dir. Mag. Raimund HAIDL 
    Dir. Mag. Peter SOMMER 
 
 
Aufsichtsrat:  Prof. Dr. Günter TSCHEPL 
    Dr. Vinzenz PIPPICH 
    Dir. Heinrich KRAMMER 
    DI Wolfgang JIRESCH 
    Mag. Michael SWOBODA  
    Michael PRIEBSCH 
 
 
Vom Betriebsrat delegiert: 
     
    Martina MIRTH  

Sylvia MARTINAT 
    Alexandra LIPPITZ 
 
 
Sitz und Anschrift: 3100 St. Pölten, Lederergasse 8 
    Stadtbüro: 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 
    Telefon: 01/505 87 75 0 
 
 
Gesetzlicher    
Prüfungsverband: Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen –  
    Revisionsverband, 1010 Wien, Bösendorferstraße 7 
 
 
Bautätigkeit 
Zielsetzung:  In 65-jähriger Tätigkeit zur Schaffung von Wohnraum 
    konnte die Gesellschaft 10.000 Wohneinheiten fertig stellen. 

 



3945 Hoheneich, Sonnenweg

ÖRTL. BAUAUFSICHT

HAUSTECHNIK PROJEKTIERUNGSTATIK

PLANUNG

BAUHERR

SCHÖNERE ZUKUNFT
GEMEINNÜTZIGE WOHN- UND SIEDLUNGSGESELLSCHAFT

GESELLSCHAFT M.B.H.
1130 WIEN     HIETZINGER HAUPTSTRASSE 119

TEL.: 01/505 87 75-0     FAX: 01/ 505 87 75-5298
Internet: http://www.schoenerezukunft.at

E-Mail: wohnung@schoenerezukunft.at

BAUPHYSIK BAUFÜHRER

Kontakt: 01/505 87 75-0                                                                                            www.schoenerezukunft.at

L e y r e r  +  G r a f   B a u g e s e l l s c h a f t  m. b. H.
Conrathstraße 6

A-3950 Gmünd, NÖ.
Postfach 56

Tel. 02852/501-0
Fax 02852/541 36

e-mail: gmuend@leyrer-graf.at
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Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

  DARLEHENSDATEN 

 

Bezuschusstes Förderungsdarlehen € 545.158,35

  

Laufzeit:  Das Darlehen hat einen Rückzahlungszeitraum von 31 Jahren.  

 

Verzinsung: Das Land Niederösterreich gewährt Zuschüsse zum Förderungsdarlehen in der Höhe 

der Differenz zwischen dem Darlehens- und Förderzinssatz. Liegt der 

Darlehenszinssatz unter dem Förderzinssatz, ist der Darlehenszinssatz zu leisten. Der 

Förderzinssatz beträgt im 1. bis 5. Jahr der Rückzahlung höchstens 1% jährlich 

dekursiv verzinst, steigt sodann in 5 Jahressprüngen um 0,5% und beträgt ab dem 21. 

Jahr der Rückzahlung höchstens 3% jährlich dekursiv verzinst. 

 

Annuität: Die Annuitäten entnehmen Sie bitte der Beilage B der angefügten Zusicherung. 

 

Hypothekardarlehen der Volksbank Niederösterreich AG 

gem. § 11 NÖ. WFG ohne Annuitätenzuschuss € 424.197,65 

   

Laufzeit: Die Kalkulation beruht auf Basis einer Laufzeit von 

 35 Jahren. Die Schönere Zukunft behält sich vor, bei 

 Veränderung des Zinssatzes im Interesse der Mieter die 

 Laufzeit anzupassen. 

Verzinsung in der  

Tilgungsphase: Zinsen derzeit 1,05 %. 

 (3 Monats-Euribor) + 1,05% 

 Dieser Betrag wird in 12 gleichen Monatsbeträgen 

 anteilig für jede Mieteinheit zur Vorschreibung gebracht 

und ist in der Tabellenübersicht (Spalte monatliche Belastung) 

mitberücksichtigt. 

 

 



Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

Eigenmitteleinsatz der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft 

Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H. € 69.846,-- 

Absetzung für Abnutzung: derzeit 2 % (tilgungsfrei) 

Zinssatz: derzeit 1,50 %, jährliche Erhöhung um 0,25 % bis zum maximal 

möglichen Zinssatz gemäß §14 Abs.1 Z 3 WGG (derzeit 3,5%). Von 

der Schöneren Zukunft Gesellschaft m.b.H. wurde ein Eigenmitteleinsatz in Höhe von € 

69.846,-- getätigt. Die daraus resultierenden Zinsen werden in 12 gleichen Monatsbeträgen anteilig 

zur Vorschreibung gebracht und sind in der Tabellenübersicht (Spalte monatliche 

Belastung) mitberücksichtigt. Hierbei handelt es sich um keine Rückzahlung des Eigenmitteleinsatzes. 

Es besteht die Möglichkeit, den Eigenmitteleinsatz freiwillig im Rahmen eines erhöhten 

Finanzierungsbeitrages zu leisten. Diesfalls verringert sich das monatliche Entgelt. 

Wir weisen darauf hin, dass die Zinssätze marktkonformen Änderungen unterliegen 

und daher variabel sind. 

Die Rückzahlung der Darlehen erfolgt nach den jeweils gültigen Bestimmungen des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG). 

Gemäß §14 Abs 7a WGG in der derzeit geltenden Fassung können, sofern Mieter die Kaufoption 

nach §15 d WGG (Eigentumsbegründung nach 10 Jahren) nicht wahrnehmen, jene Beträge, die nicht 

mehr zur Verzinsung und Tilgung von Fremdmitteln einschließlich von Darlehen aus öffentlichen 

Mitteln verwendet werden, unverändert zur verstärkten Tilgung anderer noch aushaftender 

Fremdmittel und zur verstärkten Tilgung von noch aushaftenden Darlehen aus öffentlichen Mitteln 

eingehoben werden.  

Nach vollständiger Rückzahlung von Fremdmitteln einschließlich von Darlehen aus öffentlichen 

Mitteln wird stattdessen eine Grundmiete in Höhe von derzeit 1,80 pro m²-Wohnnutzfläche 

(indexiert) vorgeschrieben werden. 



 

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

FINANZIERUNG 

 

 

 

Die kalkulierten Gesamtkosten betragen 

 

€ 1.191.742,-- 

 

 

 

 

Bedeckung der kalkulierten Gesamtkosten: 

 

Förderungsdarlehen gem. Zusicherung vom 20.09.2016/06.12.2016 € 545.158,35 

Hypothekardarlehen gem. § 10 NÖ. WFG € 424.197,65 

Eigenmittel Schönere Zukunft € 69.846,00 

Grund- und Baukosteneigenmittel € 152.540,00 

Kalkulierte Gesamtkosten (Preisbasis Februar 2019) € 1.191.742,00 

============================================                           ============= 

 

 

Erläuterung zur Finanzierung: 

Das förderbare Nominale beträgt z. B. bei der Punkteanzahl 100 (max. Förderung aufgrund Energie-
kennzahl und Nachhaltigkeit)  
 

€ 13,50/m² Wohnnutzfläche/Punkt  
(bis max. 80 m² pro Wohnung)                           € 108.000,--, 
 

€ 13,50/m² Wohnnutzfläche/Punkt 
(bis max. 105 m² pro Reihenhaus) € 141.750,-- 
 

 



 

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

Wohnzuschuss Modell 2009  

Der Wohnzuschuss "Modell 2009" ist ein Zuschuss zum Wohnungsaufwand vom Amt der NÖ 

Landesregierung. Der Wohnzuschuss wird jeweils auf die Dauer von einem Jahr zuerkannt.  

Die Antragstellung des Subjektförderungsverfahrens muss über die Hausverwaltung der jeweiligen 

gemeinnützigen Bauvereinigung erfolgen. Die Förderungswerber bevollmächtigen hiezu die Hausverwaltung 

der gemeinnützigen Bauvereinigung. Da die gemeinnützige Bauvereinigung die vollständigen 

Antragsunterlagen einbringt, gilt bereits der Tag des Einlangens des Antrages bei der Hausverwaltung als 

Tag des Einlangens bei der Förderungsstelle im Sinne des § 44 Abs. 1 NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 

2005 sowie 2011. 

Der Aufwand für das Wohnen setzt sich in diesem Subjektförderungssystem aus den 

Annuitätenrückzahlungen der Förderungsleistung und einer Betriebskostenpauschale zusammen. Darüber 

hinaus gehende Wohnungskosten werden nicht berücksichtigt. Der maximal anrechenbare Aufwand zum 

Wohnen ist mit € 4,50, bzw. € 4,00 pro Quadratmeter förderbare Nutzfläche und mit € 1,00 als 

Betriebskostenpauschale begrenzt. Die Begrenzung mit € 4,50 gilt für Benützungsentgelte in Wohnbauten, 

deren Benützung ab dem 01.01.2009 baubehördlich gestattet ist (§ 30 NÖ Bauordnung 1996). Für 

Wohnbauten, deren Benützungsbewilligung davorliegt, wurde die Begrenzung aufgrund der niedrigeren 

Baukosten mit € 4,00 eingeführt. 

Wesentliche Merkmale des neuen Systems sind das entsprechend der Familiengröße gewichtete 

Familieneinkommen, welches die Basis für die Berechnung bildet, und die der 

Familiensituation entsprechende förderbare Wohnnutzfläche. 

 

Weitere Infos erhalten Sie auf www.noel.gv.at oder über die Schönere Zukunft Ges.m.b.H. 
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BAUGRUND

LAGE ÜBERSICHT
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3945 Hoheneich, Sonnenweg

Kontakt: 01/505 87 75-0                                                                                             www.schoenerezukunft.at
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Ausschalter mit Kontrolllampe

Steckdose Dunstabzugshaube

Raumthermostat

E-Auslass 3pol. (z.B. E-Herd)

Steckdose schaltbar

Legende:
BELEUCHTUNGENERGIETECHNIK

Zuluft

Abluft

Lüftung

Potentialausgleich

Erdungs- u. Blitz-
schutzanlage lt.
Vorschriften

Kanaldeckel

ALLGEMEIN

Telefonanschluss

Antennenanschluss

Heizkörper

Kaltwasseranschluss 
frostsicher

FBH-Verteiler

NACHRICHTENTECHNIK

Raumheizung mit
Fussbodenheizung

Datendose
Leerverrohrung

E-Auslass Aussenjalousie
Leerverrohrung

15

FBOK

FOK+30cm
Reinigungssteckdosen

FOK+125cm
Raumthermostat

FOK+105cm
Lichtschalter UP und AP

FOK+145cm
Innensprechstelle

FOK+110cm
Steckdose Waschtisch
Haartrockner, Schalter

im Bad

FOK+110cm
Arbeitssteckdose Küche

FOK+190cm
Spiegelleuchten,

Wandanbauleuchten

EINBAUHÖHEN
E-INSTALLATION

WANDAUSLÄSSE
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BAUTEIL 3 / HAUS 10
OBERGESCHOSS

HAUS 10
Terrasse
Fahrrad/Kinderwagen 
Eigengarten
Zugang
AR bis 1,50 m Höhe
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6,51 m²
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Wohnnutzfläche gesamt

 44,87 m²
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103,18 m²

BAUTEIL 3 / HAUS 11
OBERGESCHOSS

HAUS 11
Terrasse
Fahrrad/Kinderwagen 
Eigengarten
Zugang
AR bis 1,50 m Höhe

10,50 m²
6,51 m²

278,30 m²
56,76 m²

2,31 m²
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BAUTEIL 3 / HAUS 12
OBERGESCHOSS

HAUS 12
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6,51 m²
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Reihenhausanlage 3945 Hoheneich, Sonnenweg 3-5 BT 3 
mit 4 Wohneinheiten  
                                                                                                                                        

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG 

Die Reihenhausanlage umfasst insgesamt 12 geförderte Reihenhäuser mit Kaufoption in drei Bauabschnitten. Die 
Gebäude sind Nord-Süd orientiert. Im dritten Bauabschnitt werden 4 Reihenhäuser ausgeführt. 

Bauweise: 

Die Reihenhäuser werden als Niedrigenergiehäuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung ausgeführt. Sämtliche 
geforderte U-Werte nach OIB-Richtlinie 6 werden eingehalten bzw. unterschritten und im Rahmen der NÖ-
Wohnbauförderung mit dem Energieausweis dokumentiert. Die Luftdichtheit wird durch einen Blower-Door-Test 
nachgewiesen. 

Außenanlage: 

Die Erschließung zu den Reihenhäusern erfolgt über eine Siedlungsstraße (Sonnenweg), welche im Lageplan 
ersichtlich ist. Den einzelnen Häusern sind eine Fahrrad- und Kinderwagenabstellbox im Zugangsbereich, zwei 
Stellplätze und ein Eigengarten zugeordnet. Die Trennung der Eigengärten erfolgt mittels Maschendrahtzaun. 

 

Technische Beschreibung: 

Wasserversorgung:   Ortswasserleitung 

Abwasserentsorgung:   Regenwasser und Schmutzwasser werden getrennt geführt und über 
Kunststoffkanalleitungen in den öffentlichen Schmutzwasser- bzw. 
Regenwasserkanal eingeleitet. 

Energieversorgung / Strom:  Die Versorgung erfolgt aus dem Netz der EVN. 

Sonstige Anschlüsse:   SAT-Anlage je Reihenhaus 

  Leerrohr für Breitband Internet 

Lichte Raumhöhen:   Erdgeschoss:  2,60 m     
  Obergeschoss:  2,60 m      
  

Allgemein:   Alle Vorschriften der NÖ-Bauordnung und der NÖ-
Bautechnikverordnung werden eingehalten; alle Arbeiten entsprechen 
dem letzten Stand der Technik. 
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mit 4 Wohneinheiten  
                                                                                                                                        

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

Bauausführung: 

Fundierung:  Fundamentbetonplatte mit umlaufender Frostschürze 

Außenmauerwerk: 0,50 cm Silikatputz    
 20,00 cm Wärmedämmverbundsystem  
 25,00 cm Hochlochziegel 
 1,20 cm Innenputz 

Haustrennwände: 1,20 cm Innenputz    
 25,00 cm Hochlochziegel     
 3,00 cm Dämmplatte    
 25,00 cm Hochlochziegel     
 1,20 cm Innenputz 

Tragende Innenwände: 1,20 cm Innenputz    
 25,00 cm Hochlochziegel  
 1,20 cm Innenputz 

Nicht tragende Innenwände: 1,20 cm Innenputz    
 10,00 cm Ziegelzwischenwandsteine  
 1,20 cm Innenputz 

Decken: Stahlbetondecken 

Dachkonstruktion: flachgeneigtes Pultdach mit Wärmedämmung, Folienabdichtung 

Abgasanlage: Notkamin Schiedel Absolut mit Thermoluftzug, Durchmesser 16 cm. 
Der konkrete Rauchrohr- und Luftanschluss für den Notkamin 
wird nicht ausgeführt. 

Ein für die kontrollierte Wohnraumlüftung geeigneter Ofen kann nach 
schriftlicher Genehmigung durch die Schönere Zukunft sowie dem 
örtlichen Rauchfangkehrer angeschlossen werden. 

Traufenpflaster: Grobschotter 16/32, rundherum Raseneinfassungssteine 

  



Reihenhausanlage 3945 Hoheneich, Sonnenweg 3-5 BT 3 
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Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

Ausstattung: 

Fußböden Wohnräume:  Parkett Eiche 

Fliesen:  Verfliesung mit Großformatfliesen 30/60, 
Wände: weiß matt, Böden: beige matt, 
Bad: Wandfliesen bis Deckenunterkante 
WC: Wandfliese bis Höhe Vorsatzschale (inkl. Abdeckung) hinter WC 
und Wand bei Waschbecken in Höhe der Vorsatzschale 

Terrassenbelage:  Estrichplatten 50/50 cm im Splittbett 

Innenstiegen:  Massivstiegen mit Holzbelag (passend zu Parkett) 

Innentüren: Röhrenspantüren mit Holzzargen, weiss lackiert 

Fenster, Terrassentüren: Kunststofffenster mit 3-Scheiben-Isolierverglasung (lt. EAW) 

Sonnenschutz: Auf Sonderwunschbasis können elektrische Rollläden montiert 
werden (nur mit Funkfernbedienung, Leitprodukt: Schlotterer) 

Sanitäre Installationen: Küche: Anschluss für Abwäsche, Geschirrspüler und E-Herd (ohne 
Geräte) Bad: Badewanne, Waschbecken, Anschluss für 
Waschmaschine, 
WC: Hänge-WC, Waschbecken 

E-Installationen: Die Elektroinstallationen werden wie in den Plänen ersichtlich 
dargestellt. 
Hinweis: Als Dunstabzug dürfen nur Umluftgeräte verwendet werden. 

Heizung/Warmwasser: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Beheizung über Fußbodenheizung, 
Handtuchheizkörper in das NT-Heizsystem eingebunden im Bad. 
Im Technikraum der Reihenhäuser ist die Wärmepumpenanlage mit 
Luftaußenteil situiert, über welche die Beheizung sowie die 
Warmwasseraufbereitung erfolgt. Die Außeneinheit befindet sich im 
rückwärtigen Gartenbereich. 
Für die Unterstützung der Warmwasserbereitung sind am Dach 
Solarkollektoren montiert. 

FB-Heizverteiler: EG im AR-/Technikraum (unverbaut), im OG im 
Abstellraum in Blechgehäuse. 

Kontr. Wohnraumlüftung:  In allen Reihenhäusern ist eine Wohnraumlüftung eingebaut. Die 
Ausführung erfolgt mittels Kombigerät für Heizung und 
Warmwassererzeugung. 

 

HINWEIS! 

Für Toleranzen gelten die Bestimmungen der jeweiligen ÖNORMEN. Kleinere Beeinträchtigungen, wie z.B. Haarrisse, 

Setzungsrisse an nicht tragenden Ausfachungswänden, Dehnfugen sowie geringe Spachtelunebenheiten und dergleichen, 

sind nicht als Mängel anzusehen.  

Abänderungen gegenüber dem Prospekt, die sich als notwendig erweisen (z.B. Ausstattung, Konstruktion, 

Nutzfläche, Außenanlagen und dgl.) bleiben bis Bauende vorbehalten! 
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FESTSTELLUNGEN und HINWEISE     

 

Förderungswürdigkeit 

01) Die künftigen Mieter nehmen zur Kenntnis, dass sie gemäß den Bestimmungen der 

NÖ. Wohnungsförderungsrichtlinien 2011 dem Kreis der begünstigten Personen angehören müssen. 

 

02) Gemäß dem NÖ. Wohnungsförderungsrichtlinien darf das jährliche Haushaltseinkommen nach 

den derzeit geltenden Bestimmungen nicht überschritten werden. Innerhalb von 6 Monaten nach 

Schlüsselübergabe muss die ordentliche Hauptwohnsitzbegründung durchgeführt und nachgewiesen 

werden. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Service/Förderungen. 

 

Bautechnische Informationen 

01) Allfällige Änderungen der Ausführung und Ausstattung bleiben bis Bauende vorbehalten.  

 

02) Da bei einem Neubau die Baufeuchte durch ca. 2 bis 3 Jahre anhält, wird für diesen Zeitraum 

von Tapezierung, Einbaumöbeln und Einbauschränken abgeraten. 

Die Schönere Zukunft weist alle künftigen Mieter ausdrücklich darauf hin, dass keine Kästen an 

Außenwände ohne entsprechende Hinterlüftung gestellt werden dürfen, da dies die Schimmelbildung 

fördert. Es wird darauf hingewiesen, dass im Kellergeschoß sowie im Kinder- bzw. 

Fahrradabstellraum keine nässeempfindlichen Gegenstände (wie z.B. Textilien, Bücher und dgl.) 

gelagert werden dürfen, da es zu Kondensatbildungen kommen kann.  

 

03) Den in den Ausstattungsbeschreibungen und Geräteaufstellungen bezeichneten Geräten und 

Materialien liegt die entsprechende Ausschreibung zugrunde. Wir behalten uns vor, gleichwertiges 

Material zu verwenden, falls das beschriebene Material bzw. die Geräte nicht mehr lieferbar sind. 

 

04) Die Vermieterin behält sich aus technischen, förderungsrechtlichen oder sonstigen wichtigen 

Gründen eine Änderung der Wärmebereitungs- oder Warmwasseraufbereitungsanlage vor. 
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Sonderwünsche 

01) Sonderwünsche im Hinblick auf die Ausgestaltung des Vertragsgegenstandes sind grundsätzlich 

möglich, wenn sie den bautechnischen, den baubehördlichen und den Bestimmungen des öffentlichen 

Förderungsgebers entsprechen und der Schöneren Zukunft rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben 

werden und es dürfen hierdurch keine Bauverzögerungen eintreten. 

 

02) Der künftige Mieter hat in allen Fällen – vor Auftragserteilung der Sonderwünsche – die 

schriftliche Zustimmung der Schöneren Zukunft einzuholen.  

Die Zustimmung für die Durchführung von Sonderwünschen wird seitens der Schöneren Zukunft 

nur dann erteilt, wenn der künftige Mieter von dem auf sein Mietobjekt entfallenden 

Finanzierungsbeitrag mindestens den ersten Teilbetrag einbezahlt hat und der Mietvertrag 

unterzeichnet wurde. 

 

03) Mit der Durchführung von Sonderwünschen sind die am Bauwerk beschäftigten Unternehmen im 

Namen und auf Rechnung des künftigen Mieters und im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung 

zu beauftragen. Seitens der Schöneren Zukunft kann keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße 

Ausführung und Abwicklung der Sonderwünsche des künftigen Mieters übernommen werden. Für 

eine allfällige Insolvenz eines Professionisten an den, durch den künftigen Mieter, ein Sonderwunsch 

beauftragt wurde, besteht seitens der Schöneren Zukunft keine Ausfallshaftung. Außerdem müssen 

bei Änderungen der Grundausstattung auch die sich daraus ergebenden Zusatzarbeiten vom 

künftigen Mieter beauftragt und bezahlt werden (z.B. Steckdosen versetzen, bei Parkettboden – 

Türblatt kürzen und ä.m.). Aus Haftungs-, Koordinations- und Verrechnungsgründen wird die 

Beschäftigung anderer Unternehmen bis zur Übernahme des Mietgegenstandes ausgeschlossen. 

Weiteres sind die am Bau beteiligten Firmen insbesondere aus haftungsrechtlichen Gründen bei 

späteren Änderungen, jedenfalls bis zum Ablauf der 3-jährigen Gewährleistungsfrist, zu beauftragen.  

 

04) Bauseits nicht in Anspruch genommene Leistungen und Materialien werden vom 

Einzelunternehmer (Professionisten) nur auf Sonderwünsche gutgeschrieben. Es erfolgt daher keine 

Gutschrift bei Minderleistung bzw. Entfall der Standardausstattung. 

 

05) Bei Rückgabe des Mietobjektes müssen gegebenenfalls die im Rahmen der Sonderwünsche 

beauftragten Leistungen rückgängig gemacht und der ursprünglich geplante Zustand wiederhergestellt 
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werden. Sämtliche Kosten der Herstellung (einschließlich Planungskosten) sind vom künftigen Mieter 

zu tragen. 

 

06) Fallen durch einen Rücktritt des künftigen Mieters Kosten für den Rückbau von Sonderwünschen 

an, werden diese Leistungen mit den einbezahlten Finanzierungsbeiträgen gegenverrechnet. 

 

Kosten/Finanzierung 

01) Die monatliche Belastung besteht aus der Darlehensbelastung unter Berücksichtigung der 

Basisförderung, den Betriebskosten (derzeit € 0,75/Nutzwert), dem Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrag (derzeit € 0,51/m² aufgeteilt nach Nutzwerten), der Rücklage (2%), den 

Verwaltungskosten und der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

02) Im Falle eines Rücktrittes vor Schlüsselübergabe erhält der künftige Mieter den einbezahlten 

Finanzierungsbeitrag (ohne Berücksichtigung allfälliger Zinsen) abzüglich der pauschalierten 

Administrationskosten von € 330,-- inkl. 10 % Umsatzsteuer rücküberwiesen. Sollte der 

Finanzierungsbeitrag nicht geleistet worden sein, so werden die Administrationskosten gesondert in 

Rechnung gestellt. 

 

Heizung/Warmwasser/Lüftung 

01) Die gegenständliche Wohnhausanlage ist mit einer Wohnraumlüftungsanlage ausgestattet. Die 

Wohnraumlüftungsanlage soll vom Mieter nicht ausgeschaltet werden, um insbesondere einen 

Nachteil für den Mietgegenstand wie z.B. Schimmelbildung vorzubeugen.    

Aufgrund der kontrollierten Wohnraumlüftung ist aus technischen Gründen ausschließlich die 

Verwendung eines raumluftunabhängigen Ofens möglich. Vor Aufstellung einer Befeuerungsanlage 

(Ofen) ist jedenfalls die schriftliche Genehmigung der Vermieterin sowie des örtlichen 

Rauchfangkehrers einzuholen. 

 

02) Die Beheizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Der 

Mieter nimmt zur Kenntnis, dass die Vermieterin mit einem Wärmeversorgungsunternehmen ein 

Wärmelieferungsabkommen abschließen wird. Die Ablesung und Verrechnung der bezogenen 

Wärme wird direkt mit den einzelnen Mietern über ein Energiedienstleistungsunternehmen 
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durchgeführt, wofür entsprechende Verträge abzuschließen sind. Jedes Mietobjekt erhält hierfür 

einen eigenen Wärmemengenzähler (Übergabestation). 

 

Abstellplätze 

Die Kfz-Abstellplätze entsprechen der NÖ-Bauordnung und weisen alle eine Mindestbreite von      

250 cm auf. Jedem Mietgegenstand wurden zwei fixe Abstellplatz zugeteilt. Eine nachträgliche 

Änderung ist nicht möglich.  

 

Allgemeines 

01) Für die Wohnhausanlage wurden folgende Gebäudebündelversicherungen abgeschlossen: 

Feuer-, Haftpflicht-, Leitungswasser-, Sturmschäden. Die künftigen Mieter verpflichten sich, die 

Kosten dieser Versicherungen im Wege der Betriebskosten zu übernehmen. Die genaue Regelung ist 

dem Mietvertrag zu entnehmen. Der Hauptwasserhahn ist zu schließen, wenn der 

Mietgegenstand länger als 72 Stunden verlassen wird sowie geeignete Maßnahmen 

gegen Frostschäden zu treffen. 

 

02) Bei Gärten bzw. Terrassen, welche mit einem frostsicheren Wasseranschluss (Kemperventil) 

ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass während der Kälteperiode keine Schläuche 

angeschlossen bleiben, da die Leitung sonst nicht restlos entleerbar ist und auffrieren kann. 

 

03) Der Mieter wird darauf hingewiesen und nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass sein Eigengarten 

ohne Sichtschutz vermietet wird. Eine entsprechende schriftliche Genehmigung für die 

Errichtung eines Sichtschutzes ist im Vorhinein einzuholen. Die Vermieterin wird über eine 

Anbringung eines Sichtschutzes (maximale Höhe 1,50 m) durch den Mieter im Einzelfall und 

nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entscheiden. Die Kosten für die genehmigte Ausführung hat 

ausnahmslos der Mieter zu tragen.  

Der Bepflanzung mit Tiefwurzler, wie Bambus und Thujen sowie die Anbringung eines Sichtschutzes 

in Form einer Schilfmatte oder Kunststoffsichtschutz und dgl. am Zaun (wegen der Gefahr der 

Zerstörung des vermieteten Zauns durch Winddruck etc.) wird grundsätzlich nicht zugestimmt. Im 

Falle des Zuwiderhandelns verpflichtet sich der Mieter nach Aufforderung auf seine Kosten die 

sofortige Entfernung des unzulässigen Sichtschutzes oder der unzulässigen Bepflanzung, sowie die 

gänzliche Wiederherstellung des vorherigen Zustandes vorzunehmen.  



 

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119 

 

04) Die Planunterlagen sowie eine Firmenliste liegt gemäß dem jeweiligen Vergabestand bei der 

Schöneren Zukunft auf.  

 

Kaufoption 

01) Der Mieter hat bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 15b und bei Erfüllung der in § 15c 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) angeführten Bedingungen einen Anspruch auf 

Übertragung der Wohnung in das Wohnungseigentum. Der Erwerb der Wohnung ist nach 

derzeitiger Gesetzeslage frühestens nach Ablauf von 5 Jahren ab Erstbezug der Wohnhausanlage 

möglich. 

 

02) Der Mieter kann je einen Antrag vom 6. bis zum Ablauf des 10., vom 11. bis zum Ablauf des 15. 

und vom 16. bis zum Ablauf des 20. Jahres seines Miet- oder Nutzungsvertrages stellen. 

 

03) Voraussetzung ist, dass das Land Niederösterreich seine Zustimmung zur Eigentumsübertragung 

erteilt. 

 

04) Der Kaufpreis des Mietgegenstandes wird gemäß § 15 d WGG ermittelt. Für die Berechnung des 

Kaufpreises kommen die Herstellungskosten lt. Baukostenendabrechnung zuzüglich einer Rücklage 

von 2% sowie die zum Ankaufszeitpunkt noch nicht berichtigte Vorsteuer zum Ansatz. Zur 

Erstdotierung der Rücklage (Reparaturfonds) der zukünftigen Eigentümergemeinschaft wird ein 

Betrag von € 12,--/m² Wohnnutzfläche kaufpreiserhöhend eingehoben. Zur Ermittlung des 

Barkaufpreises werden auf den Kaufpreis die aushaftenden Darlehensreste (sofern der 

Darlehensgeber einer Übernahme zustimmt) und die noch nicht verwohnten Finanzierungsbeiträge 

gemäß § 17 WGG angerechnet.  

 

05) Der Erwerber übernimmt mit Kauf alle Verpflichtungen, welche die Vermieterin für diesen 

Mietgegenstand eingegangen ist und wird sie diesbezüglich schad- und klaglos halten. Im Zuge des 

Kaufs und der damit verbundenen Schuldübernahme kann es zu Bonitätsprüfungen des jeweils 

finanzierenden Kreditinstituts kommen, was zur Folge haben kann, dass die Übernahme der Darlehen 

nicht möglich ist! 
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Musterberechnung*  Euro  Euro Anmerkung 

Annahme ca. 104,63 m² Wohnfläche, Nutzwert 134 

  6. Jahr 11. Jahr   

Herstellungskosten 309.913,00 309.913,00 Herstellungskosten**  

zuzüglich 2% Rücklage 6.198,00 6.198,00   

zuzüglich die zum Ankaufs-
zeitpunkt noch nicht 
berichtigte Vorsteuer 

40.897,00 26.291,00 Annahme: Ankauf im 6./11. Jahr 

zuzüglich Rücklagendotierung 
(Schätzwert) 

1.256,00 1.256,00 

Dieser Betrag wird im Jahr nach 
Kaufvertragsunterfertigung in die 
Rücklage der Eigentumsgemeinschaft 
übertragen 

Kaufpreis 358.264,00 343.658,00 
Bemessungsgrundlage für 
Grunderwerbsteuer, etc. 

abzüglich Darlehensrest(e)  -234.026,00 -210.603,00 

Die zum Zeitpunkt des Eigentums- 
erwerbes aushaftenden 
Darlehensreste können bei Entlassung 
der Verkäuferin aus der persönlichen 
Schuldhaftung übernommen werden. 

abzüglich noch nicht 
verwohnte (= bez. Eigenmittel 
lt. Endabrechnung abzüglich 
1% p.a.) Finanzierungsbeiträge 

-36.917,00 -34.974,00 

Finanzierungsbeiträge wurden im 
Regelfall zum Zeitpunkt der 
Kaufanbotslegung schon komplett 
bezahlt. 

Barkaufpreis 87.321,00 98.081,00 
inkl. Rückzahlung d. 
Eigenmitteleinsatzes Schönere 
Zukunft  

 
ACHTUNG! Die dargestellte Musterberechnung geht davon aus, dass die zum Zeitpunkt des 
Kaufes aushaftenden Darlehensreste durch die Käuferin übernommen werden können und die 
Verkäuferin seitens der Darlehensgeber aus der persönlichen Schuldhaftung entlassen wird. Sollte 
dies nicht möglich sein, ist das aushaftende Darlehen zurückzubezahlen und wirkt sich in diesem 
Ausmaß erhöhend auf den Barkaufpreis aus. 
 
* Der Barkaufpreis ist abhängig von der zukünftigen Zinssatzentwicklung. Der Musterberechnung 
wurden die Darlehensparameter (Zinssatz, Laufzeit) der Verkaufsliste zugrunde gelegt. 
**Die ausgewiesenen Herstellkosten können sich verändern. Die endgültige Summe wird anlässlich 
der Endabrechnung festgestellt. 
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06) Darüber hinaus werden die Kosten der Eigentumsübertragung für Nutzwertgutachten, 

Arbeitsaufwand für Vertragserrichtung und grundbücherliche Durchführung, Grunderwerbsteuer und 

Eintragungsgebühr verrechnet. Sollte Umsatzsteuer (auch rückwirkend) anfallen, ist diese vom 

Erwerber zu bezahlen.  

 

07) Zusätzlich mit dem Reihenhaus werden die zugeordnete Kfz-Abstellplatz erworben. 

 

08) Für Weiterverkäufe gilt: Entsprechend §15g WGG ist zugunsten der SCHÖNEREN 

ZUKUNFT ein Vorkaufsrecht im Grundbuch einzuverleiben, wenn der Verkehrswert zum Zeitpunkt 

des Angebots höher ist, als der von der SCHÖNEREN ZUKUNFT angebotene Verkaufspreis. Sollte 

innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren eine Weiterveräußerung durch den Käufer 

erfolgen, so ist der Differenzbetrag aus Verkehrswert und Angebotspreis an die SCHÖNERE 

ZUKUNFT zu bezahlen. Für Übertragungen an nahestehende Person (Ehegatten, eingetragene 

Partner, Verwandte in gerader Linie, Wahlkinder, Geschwister sowie Lebensgefährten) ist diese 

Regelung (lt. derzeit geltenden Bestimmungen) nicht anzuwenden. 

 

09) Für Weitervermietung gilt: Entsprechend §15h WGG gilt bei zulässiger Vermietung des 

Wohnungseigentumobjektes für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Abschluss des ersten 

Kaufvertrages der Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Bei einem unbefristeten 

Hauptmietvertrag darf der Hauptmietzins den für das jeweilige Bundesland und die jeweilige 

Zinsperiode geltenden Richtsatz aufgrund des RichtWG, BGBl Nr. 800/1993 nicht überschreiten. Bei 

einem befristeten Hauptmietvertrag verringert sich der höchstzulässige Hauptmietzins um 25%. 

ACHTUNG: bei aufrechter Wohnbauförderung ist keine Vermietung möglich. 

 
BAUABLAUF: 
 
Das geplante Bauende ist ein voraussichtlicher Fertigstellungstermin, etwaige Verzögerungen im 
Bauablauf sind möglich. Der späteste Übergabetermin gemäß Bauträgervertragsgesetz ist dem 
Mietvertrag zu entnehmen. 
 
Baubeginn:                                                   März 2019 
geplantes Bauende:                             Sommer /Herbst 2020 


























	ADP1C08.tmp
	Die Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft Ges.m.b.H. stellt sich vor:
	Vom Betriebsrat delegiert:
	Martina MIRTH
	Sylvia MARTINAT
	Sitz und Anschrift: 3100 St. Pölten, Lederergasse 8
	Gesetzlicher
	Bautätigkeit
	Zielsetzung:  In 65-jähriger Tätigkeit zur Schaffung von Wohnraum

	ADP7E3E.tmp
	Tabelle1

	ADPB9B5.tmp
	FINANZIERUNG
	Die kalkulierten Gesamtkosten betragen
	Bedeckung der kalkulierten Gesamtkosten:
	Erläuterung zur Finanzierung:
	Das förderbare Nominale beträgt z. B. bei der Punkteanzahl 100 (max. Förderung aufgrund Energie-kennzahl und Nachhaltigkeit)

	ADP1165.tmp
	FESTSTELLUNGEN und HINWEISE
	Baubeginn:                                                   März 2019

	ADPBE48.tmp
	FESTSTELLUNGEN und HINWEISE
	Baubeginn:                                                   März 2019

	ADP2365.tmp
	Bezuschusstes Förderungsdarlehen € 545.158,--

	ADP66AA.tmp
	FINANZIERUNG
	Die kalkulierten Gesamtkosten betragen
	Bedeckung der kalkulierten Gesamtkosten:
	Erläuterung zur Finanzierung:
	Das förderbare Nominale beträgt z. B. bei der Punkteanzahl 100 (max. Förderung aufgrund Energie-kennzahl und Nachhaltigkeit)

	ADPDCEB.tmp
	FESTSTELLUNGEN und HINWEISE
	Baubeginn:                                                   März 2019

	ADPD768.tmp
	Bezuschusstes Förderungsdarlehen € 545.158,35

	ADP9B7A.tmp
	Tabelle1

	ADP248D.tmp
	FESTSTELLUNGEN und HINWEISE
	Baubeginn:                                                   März 2019

	ADP5A7E.tmp
	FESTSTELLUNGEN und HINWEISE
	Baubeginn:                                                   März 2019




